
VORTRAG 
 

„Dein Weg zur Unabhängigkeit und Selbstbestimmung: Photovoltaik und Strom-
speicher als Schlüsselelemente der Stromwende" 

 

mit Kurt Leonhartsberger 
 

Wann: Montag, 13.11.2023 um 19:00 Uhr 
Wo: Gemeindeamt Sitzungssaal (2. Stock) 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 

 

Klima- und Energie-Modellregion Bezirk Perg 

"Wie Konsum-Entscheidungen die Zukunft unserer Lebensmittel  
bestimmen und auf unsere Gesundheit wirken."  
 

Ein Vortrag mit Hannes Royer, organisiert von der Gesunden Gemeinde 
Bad Kreuzen:  

Donnerstag, 16. Nov. 2023 um 19.30 Uhr im Turnsaal Sportmittelschule Bad Kreuzen  
 

Vorverkauf € 10,-  —> Verkaufsstellen: Gemeindeamt Bad Kreuzen, Haarstyling Anita, Speck-Alm 
Abendkassa € 15,-  
 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 

Vortrag „Wer nichts weiß, muss alles essen“ 
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Die Treffen der Spielgruppe Zwergerltreff“ 
finden jeden zweiten Dienstag von  
9.00 - 11.00 Uhr im Sitzungssaal des Ge-
meindeamtes statt.  
 
Die Kinder haben hier die Möglichkeit, mit 
ihren Mamas (oder auch gerne Papas, 
Omas,…) zu singen, basteln, malen, neue 
Spielsachen auszuprobieren und Kontakte 
zu knüpfen. 

• für Kinder im Alter bis ca. 4 Jahre (bis zum Kindergarten-
eintritt) und ihre Mütter, Väter, Omas, Opas … 

• Ort: Gemeindezentrum – Sitzungssaal 

• Anmeldung: keine erforderlich 

• Kosten: 1 Euro pro Treffen (statt Bastelbeitrag) 
Mitzubringen: 1 Decke, Jause, gute Laune, … 
 
Nächste Termine: 07. Nov., 21. Nov, 05. Dez., ... 
Weitere Termine sind auf der Homepage der Marktgemein-
de www.bad-kreuzen.at unter der Rubrik Kinderbetreuung 
& Bildung/Zwergerltreff zu finden.  

Zwergerltreff 

Strauchschnitt entlang öffentlicher Straßen - Freihalten des Lichtraumes 

§ 91 Straßenverkehrsordnung: 
Grundeigentümer sind aufgefordert, Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, insbesonde-
re die freie Sicht über den Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs oder welche 
die Benützbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem Straßenverkehr dienenden Anlagen,  
z. B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen. 
 

• Äste, Sträucher oder Hecken entlang eines Gehsteiges bis zur Grundgrenze auf einer Höhe von 2,50 m 
• entlang einer Straße 0,75 m vom Bankett entfernt und bis auf eine Höhe von 4,50 m 
 

Um einer Mithaftung und Regressforderungen bei Unfällen und Beschädigungen zu entgehen, sind diese Maßnahmen des 
Rückschnittes unbedingt einzuhalten bzw. vom Grundeigentümer zu veranlassen.  
 

Sollten Grundeigentümer trotz Aufforderung durch die Behörde ihren Pflichten nicht nachkommen, 
werden von der Behörde veranlasste Rückschnittmaßnahmen in Zukunft in Rechnung gestellt.  

• COVID-Strafen-Rückzahlungsvolksbegehren 

• Gerechtigkeit den Pflegekräften! 

• Impfpflichtgesetz abschaffen - Volksbegehren 
 

Eintragungen können an nachstehend angeführten Tagen 
und zu folgenden Zeiten am Marktgemeindeamt Bad Kreuzen 
vorgenommen werden: 
Montag, 06. Nov. 2023, von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag, 07. Nov. 2023, von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, 08. Nov. 2023, von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag, 09. Nov. 2023, von 08:00 bis 20:00 Uhr 
Freitag, 10. Nov. 2023, von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag, 11. Nov. 2023, geschlossen 
Sonntag, 12. Nov. 2023, geschlossen  
Montag, 13. Nov. 2023, von 08:00 bis 16:00 Uhr 
  
Bitte einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, 
Reisepass, Führerschein) mitbringen. 
Online ist eine Unterstützung mittels Handysignatur bis zum 
letzten Tag des Eintragungszeitraumes auf www.bmi.gv.at/
volksbegehren möglich. 

Volksbegehren Eintragungszeitraum  
06. - 13. November 2023 

http://www.bad-kreuzen.at
http://www.bmi.gv.at/volksbegehren
http://www.bmi.gv.at/volksbegehren
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Gemeinderatssitzung vom 07.09.2023 - Auszug der Beschlüsse 

1. Kenntnisnahme des Prüfungsausschussberichtes vom 04.07.2023 
2. Kenntnisnahme des Prüfberichtes zum NVA 2022 der BH Perg vom 13.6.2023 
3. Kenntnisnahme des Prüfberichtes zum VA 2023 der BH Perg vom 19.06.2023 
4. Prioritätenreihung der Projekte 
5. Nachtragsvoranschlag 2023 
6. MEFP 2023-2027 
7. Beitrittsbeschluss zum Verein „Energiegemeinschaft Bad Kreuzen“ 
8. Abschluss eines Förderungsvertrages zwischen dem Klima- und Energiefonds und der Marktgemeinde Bad Kreuzen 

hinsichtlich Energiegemeinschaft 
9. Auftragsvergabe „Fertigstellung Gemeindestraße Sonnenweg“ 
10. Beratung über die eingelangten Stellungnahmen und Beschlussfassung Flächenwidmungsplanänderung 4.29 

„Unterdörfl 50“ 
11. Flächenwidmungsplanänderung 4.30 „Unterdörfl 44“ -  Beratung u. Beschlussfassung des Planentwurfes 
12. Flächenwidmungsplanänderung 4.31 „Wetzelstein 11“ - Grundsatzbeschluss 
13. Grundkauf Brandstetter gemäß Vermessungsurkunde der Ziviltechniker-OG „Hainzl&Partner“ (GZ 14750) 
14. Tennishallentarife NEU  
15. Wohnungsvergabe BK 73 

Winterdienst  

Der Winter kommt bestimmt …. und damit auch Schnee und Eis an kalten Tagen.  
Für die reibungslose Abwicklung des Winterdienstes sorgen dankenswerterweise unsere Landwirte (großteils im Auftrag des 
Maschinenringes), die Außendienstmitarbeiter der Gemeinde sowie die Straßenmeisterei Grein.  
Bei Problemen bei den Räum- und Streuarbeiten ersuchen wir um direkte Kontaktaufnahme mit den beauftragten Firmen - 
der Winterdienstplan wird zu gegebener Zeit auf der Homepage der Marktgemeinde veröffentlicht (www.bad-kreuzen.at).   
 

Aufgrund der verschiedenen und oftmals schwierigen Witterungsverhältnisse kann es jedoch gelegentlich zu Verzögerungen 
kommen, da die Durchführung der Räumung und Streuung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wir ersuchen daher um 
Verständnis, dass die Mitarbeiter bei starkem Schneefall nicht überall gleichzeitig sein können.  
Die Anrainer bei den landwirtschaftlichen Zufahrten werden ersucht, die Schneestangen rechtzeitig und in ausreichender 
Menge zu setzen, sodass die Winterdienstbeauftragten die Räumarbeiten gefahrlos durchführen können. 
 
Gehsteige 
Alle Jahre wieder sorgen Schnee und Glatteis im Winter für gefährliche Situationen auf den Gehsteigen. Die Straßenverkehrs-
ordnung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung im Ortsgebiet ausschließlich die angrenzenden Eigentümer 
tragen. Die Eigentümer haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Geh-
steige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit 
von 06:00 bis 22:00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen (dies gilt insbesondere auch für Laub usw.) gesäubert, sowie bei 
Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist kein Gehsteig vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und 
zu bestreuen. 
Es wird speziell im Ortszentrum sowie in den Siedlungen ersucht, dass der Winterdienst nicht durch parkende Fahr-
zeuge behindert wird!  
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das Abschieben von Schnee aus Hauszufahrten auf die Straße untersagt 
ist! Bei einem allfälligen Schadensfall (Unfall von Verkehrsteilnehmern) kann es zur Haftung des Grundanrainers, wel-
cher den Schnee auf die Straße verteilt oder gelagert hat, kommen.  

Info der Tierarztpraxis Klam: Vorsicht beim Auslegen von Giftködern!  

Bereits im Frühjahr und auch jetzt im Herbst sind mehrere Katzen mit Vergiftungssymptomatik verendet bzw. mussten einge-
schläfert werden (aktuell in der Ortschaft Kollroßdorf).  
 

Aufgrund der zeitlichen Gegebenheit (Frühjahr und Herbst) ist davon auszugehen, dass zur Schadnagerbekämpfung 
"Giftköder" auslegt wurden. 
Diese "Giftköder" sind leider auch für Hunde und Katzen gefährlich bzw. vergiften sich diese oft selbst durch Aufnahme einer 
"vergifteten" Maus. Mäuse und Ratten verenden nach Aufnahme des Giftes nicht an Ort und Stelle, sondern können noch 
ziemlich weite Strecken zurücklegen und sind in geschwächtem Zustand natürlich leichte Beute für v.a. Katzen. 

http://www.bad-kreuzen.at
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Freundliche Grüße 
 

Euer Bürgermeister: 

Elektrotechnik Aigner sucht eine REINIGUNGSKRAFT  
• 4-5 Stunden/Woche 
• Donnerstag- oder Freitag-Nachmittag  
• auch samstags möglich  
• Entlohnung nach Vereinbarung  
 

Bei Interesse:  0664 / 404 31 90 oder im Büro/Bad Kreuzen 1 

Nah&Frisch Honeder sucht PERSONAL (Teil- oder Vollzeit) 
für Bereich Feinkost, Kassa und Post 
 

Entlohnung lt. Kollektiv/Überzahlung nach je Qualifikation  
 

Bewerbungen unter Tel. 0664 / 357 45 78 (Herta Haider)  

Stellenausschreibungen in Bad Kreuzen 

 

Aktuell sind in Bad Kreuzen 1 - Vermietung AIGNER - folgende 
Wohnungen frei: 
TOP 3 – 56,58m²  
TOP 4 – 73,87m² 
TOP 5 – 89,93m²  
… diese 3Wohnungen jeweils mit Zugang über Innenhof 
 
TOP 6 – 100,69m² mit Balkon 
 
TOP 15 – 97m² (+84m² Terrasse) Dachgeschosswohnung 
(barrierefrei) 
 

Nähere Auskunft erhalten Sie gerne unter 0664 / 404 31 90 

bei Petra Aigner. 

Freie Wohnungen 

Verschiedene Gruppen vom Kulturverein Voixliad und die 
Jungmusiker der Trachtenmusikkapelle Bad Kreuzen l 
laden herzlich am Sonntag, den 03. Dez. 2023 um 15.00 Uhr 
zum Adventkonzert in die Pfarrkirche Bad Kreuzen ein.
(Eintritt: freiwillige Spenden) 

Adventkonzert am 03. Dez. 2023  

Die Kabarettfigur Mali-Tant - bekannt aus der ORF-Sendung 

„Narrisch guat“  - erzählt humorvoll Geschichten, die das Le-

ben schreibt.  

Wann: am Mittwoch, den 15. Nov. 2023 um 19.00 Uhr 

Wo:      GH Schiefer „Zur Zugbrücke“ 

Tickets: Ö-Ticket-Stellen, Banken, GH Schiefer oder 

unter 0699 / 100 26 775  

Kabarett BITTE(R)SCHOKOLADE 

Adventausstellung Burg Bad Kreuzen 

am 25. & 26. November 2023  
Öffnungszeiten: Samstag 10.00 - 18.00 Uhr 
                              Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr                                      
 
 Kunstvolles Schau-Handwerk  
 Stimmungsvolle Live-Musik und Adventsingen 
 KinderKreativWerkstatt mit Holzwerkstatt, und 

Leseabenteuer mit Melwin Melone 
 
Eine Veranstaltung der Freunde der Burg zu Kreuzen 
und des Tourismusvereins GsundLeben.   
Eintritt € 3,-/Person; Kinder bis 15 Jahre gratis 
Der Reinerlös dient der Burgerhaltung.  

Immer wieder haben wir Stellen als Reinigungs-
kraft mit unterschiedlichen Stundenausmaßen 
(von ca. 8 bis 25 Wochenstunden) in unter-
schiedlichen Einrichtungen (Schule, Kindergar-
ten, Freizeitzentrum, öffentl. WC, Gemeindezentrum) zu be-
setzen.  
Ihre diesbezüglichen Bewerbungen halten wir gerne in unse-
rer Evidenz und können Sie so bei einer allfälligen konkreten 
Stellenausschreibung jederzeit kontaktieren.  
Schriftliche Bewerbungen an:  
Gemeindeamt, 4362 Bad Kreuzen 20a oder per Mail an  
gemeindeamt@bad-kreuzen.at. 

Teilzeit-Reinigungskraft 

Der OÖ. Energiekostenzuschuss beträgt € 200,- 
und wird automatisiert an die Bezieherinnen und 
Bezieher des OÖ. Wohn- und Energiekosten-
bonus (Aktion im Frühjahr 2023), sowie der 
Wohnbeihilfe ausbezahlt. 

Jene Haushalte, die keiner dieser beiden Gruppen angehören 
und die Kriterien erfüllen, können den OÖ. Energiekosten-
zuschuss von 2. Oktober bis 30. November 2023  online be- 
antragen.  
Die Gewährung des Zuschusses ist von der Höhe des Einkom-
mens (Jahresbruttoeinkommen im Jahr 2022) abhängig: 
- Einpersonenhaushalte:  Jahresbruttoeinkommen bis  
   27.000,00 Euro 
- Mehrpersonenhaushalte:  Jahresbruttoeinkommen bis  
   65.000,00 Euro 

Nähere Infos und Onlineantrag hier: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/
energiekostenzuschuss.htm 

Oö. Energiekostenzuschuss 

mailto:gemeindeamt@bad-kreuzen.at
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/energiekostenzuschuss.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/energiekostenzuschuss.htm

